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RS OGH 1961/6/16 2Ob185/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1961

Norm

ABGB §297 B

ABGB §417

ABGB §418

ABGB §435

Rechtssatz

Eine mit Zustimmung des Straßeneigentümers auf der Straße errichtete Zufahrtsrampe fällt nicht in das Eigentum

desjenigen, der die Rampe errichtete, wenn die Erlaubnis zur Au ührung dieses Bauwerkes nur gegen jederzeitigen

Widerruf erteilt wurde.
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